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Reisebedingungen 
 
I. Abschluss des Reisevertrages  
Mit der Anmeldung, die schriftlich, vorgenommen werden muss, bietet der Kunde gegenü ber dem Reiseveranstalter den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Sie erfolgt durch den Anmelder auch fü r alle in der Anmeldung mitaufgefü hrten Teilnehmer, fü r 
deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie fü r seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte 
Verpflichtung durch ausdrü ckliche und gesonderte Erklärung ü bernommen hat. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den 
Reiseveranstalter zustande. Der Kunde erhält mit oder unverzü glich nach Vertragsschluss eine schriftliche Reisebestätigung. Weicht 
der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er fü r die 
Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende 
innerhalb der Bindungsfrist die Annahme erklärt. Diese Annahme wird auch durch die Bezahlung einer Teil- oder der Restzahlung 
erklärt. 
 
II. Bezahlung  
Mit Vertragsschluss ist eine Anzahlung in Höhe von 10-20 % des Reisepreises oder eine in der Reisebeschreibung genannte 
Anmeldegebü hr pro Person zu leisten. Die Restzahlung ist bis 4 Wochen vor Reiseantritt ohne weitere Zahlungsaufforderung, 
spätestens jedoch bei Aushändigung oder Zugang zu den Reiseunterlagen fällig. Zahlungen erfolgen nur gegen Aushändigung eines 
Sicherungsschein im Sinne von §  651 k Abs. 3 BGB. Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließ t sie keine Ü bernachtung 
ein oder ü bersteigt der Reisepreis 75 Euro nicht, oder handelt es sich nicht um eine Pauschalreise nach § 651 a I BGB, darf der 
Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines verlangt werden. Bei Reisen, fü r die eine Mindestteilnehmerzahl gilt, 
kann die Fälligkeit frü hestens dann eintreten, wenn der Reiseveranstalter nicht mehr berechtigt ist, die Reise abzusagen. Ist der fällige 
Reisepreis bis zum vertraglich vereinbarten Reiseantritt nicht vollständig bezahlt, obgleich der Kunde einen Sicherungsschein erhalten 
hat, wird der Reiseveranstalter von der Leistung frei und kann vom Kunden die entsprechenden R ü cktrittskosten verlangen, wenn 
dieser nicht ein Recht zur Zahlungsverweigerung hatte.  
 
III. Leistungen  
Der Umfang der vertraglich geschuldeten Reiseleistungen bestimmt sich grundsätzlich nach den Angaben aus der 
Leistungsbeschreibung sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Nebenabreden, die den Umfang der 
vertraglichen Leistungen verändern, bedü rfen der ausdrü cklichen Bestätigung. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrü cklich 
vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Grü nden vor Vertragsschluss eine Ä nderung der 
Prospektangaben zu erklären, ü ber die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird. 
 
IV. Leistungs- und Preisä nderungen  
Ä nderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigefü hrt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Ä nderungen und Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprü che bleiben unberü hrt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Der Veranstalter ist verpflichtet, den Kunden ü ber Leistungsänderungen oder – abweichungen unverzü glich in Kenntnis zu 
setzen. Der Reiseveranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben fü r bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebü hren oder einer Ä nderung der fü r 
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie sich die Erhöhung der Beförderungskosten oder der 
Abgaben fü r bestimmte Leistungen pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Vertragsschluss der 
Reisebestätigung beim Kunden und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. Im Fall einer nachträglichen Ä nderung 
des Reisepreises oder einer Ä nderung einer wesentlichen  Reiseleitung hat der Reiseveranstalter den Reisenden unverzü glich, 
spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. 
Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 % oder im Falle einer erheblichen Ä nderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende 
berechtigt, ohne Gebü hren vom Reisevertrag zurü ckzutreten oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis f ü r den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der 
Reisende hat diese Rechte unverzü glich nach der Erklärung des Reiseveranstalters ü ber die Preiserhöhung der Reiseleistung diesem 
gegenü ber geltend zu machen. 
Alle Sonderkosten, die als Folge von oder im Zusammenhang mit Ä nderungen des vorgesehenen Reiseverlaufs aus in der Person des 
Kunden liegenden Grü nden während der Reise entstehen, gehen zu Lasten des Kunden und sind mit Entstehung sofort an den 
jeweiligen Anspruchsteller zu zahlen. Zu diesen Sonderkosten gehören z.B. Aufwendungen, die aus dem verspäteten Eintreffen des 
Kunden zum Abflug oder zur vorbereiteten Trekking-Tour entstehen oder Kosten fü r eine vorzeitige Rü ckkehr von einer Wanderung 
als Folge von Unpässlichkeit, Krankheit oder Unfall (z.B. Hubschrauber-Rü cktransport, Hospital- und Hotelaufenthalt auch fü r 
Begleitperson). Tritt der Reisevermittler, um einem akuten Notfall zu begegnen, in Vorlage, so sind die verauslagten Beträge nach 
Abschluss der Reise sofort zu erstatten.  
 
V. Rücktritt durch den Kunden  
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurü cktreten. Maß gebend ist das Zugangsdatum der Rü cktrittserklärung 
beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rü cktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurü ck, 
oder tritt er, ohne vom Reisevertrag zurü ckzutreten, die Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter angemessenen Ersatz fü r die 
getroffenen Reisevorkehrungen und fü r seine Aufwendungen verlangen. Der Reiseveranstalter kann diesen Anspruch nach seiner 
Wahl konkret berechnen oder unter Berü cksichtigung der Nähe des Zeitpunkts des Rü cktritts zum vertraglich vereinbarten 
Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren. Hierfü r sind die Prozentsätze des jeweiligen 
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Reiseveranstalters maß gebend, bei dem die Reise gebucht wurde. Der Veranstalter kann einen höheren Schaden als in den 
pauschalierten Rü cktrittskosten vereinbart geltend machen, wenn er hierfü r den Nachweis fü hrt. Bearbeitungsgebü hren des 
Veranstalters, die durch Umbuchungswü nsche des Kunden (bezü glich Reisetermin, Unterkunft, Reiseziel, Abflughafen etc.) 
entstehen, können dem Kunden weiterberechnet werden. Kurzfristige Umbuchungswü nsche des Kunden, sofern ihre Durchfü hrung 
ü berhaupt möglich ist, können nur nach Rü cktritt vom Reisevertrag und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgefü hrt werden. Dies gilt 
nicht bei Umbuchungswü nschen, die nur geringfü gige Kosten verursachen.  
 
VI. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter  
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurü cktreten oder nach Antritt der Reise den 
Reisevertrag kü ndigen:  
1.) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchfü hrung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Masse vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist.  
2.) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt, bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, 
wenn in der Reiseausschreibung fü r die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet den Kunden unverzü glich nach Eintritt der Voraussetzung fü r die Nichtdurchfü hrung der Reise hiervon 
in Kenntnis zu setzen und ihm die Rü cktrittserklärung unverzü glich zuzuteilen. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis 
unverzü glich zurü ck. 
3.) Bis 4 Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durchf ü hrung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten fü r den 
Reiseveranstalter deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen fü r diese Reise so gering ist, dass die dem 
Reiseveranstalter im Falle der Durchfü hrung der Reise entstehenden Kosten eine Ü berschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, 
bezogen auf diese Reise, bedeuten wü rde. Ein Rü cktrittsrecht des Reiseveranstalters besteht jedoch nur, wenn er die dazu fü hrenden 
Umstände nicht zu vertreten hat (z. B. Kalkulationsfehler) und wenn er die zu seinem Rü cktritt fü hrenden Umstände nachweist und 
wenn er dem Reisenden ein vergleichbares Ersatzangebot unterbreitet hat. Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so erhält der 
Kunden den eingezahlten Reisepreis unverzü glich zurü ck.  
 
VII. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstä nde 
War die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so 
können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag kü ndigen. Wird der Vertrag gekü ndigt, so kann der 
Reiseveranstalter fü r die bereits erbrachten oder bis zu Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maß nahmen zu treffen, insbesondere, falls 
der Vertrag die Rü ckbeförderung umfaß t, den Reisenden zurü ckzubefördern. Die Mehrkosten fü r die Rü ckbeförderung sind von den 
Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Ü brigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.  
 
VIII. Gewä hrleistung  
Wird die Reise nicht vertragsgemäß  erbracht, wo kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Veranstalter kann die Abhilfe 
verweigern, wenn sie einen unverhältnismäß igen Aufwand erfordert. Der Reiseveranstalter kann jedoch Abhilfe in der Weise 
schaffen, dass eine gleichwertige Ersatzleistung erbracht wird, sofern dies fü r den Kunden zumutbar ist und der Reisemangel nicht 
wider Treu und Glauben herbeigefü hrt wurde bzw. die Abhilfe keine unzulässige Vertragsänderung darstellt. Im Fall des Auftretens 
von Leistungsstörungen ist der Kunde verpflichtet, den Mangel unverzü glich gegenü ber dem Reiseleiter zu rü gen. Unterläß t der 
Kunde die Rü ge des Mangels schuldhaft, ist er von Minderungs- und vertraglichen Schadensersatzansprü chen deswegen 
ausgeschlossen. Eine Kü ndigung des Reisevertrages durch den Kunden wegen eines Reisemangels, der die Reise erheblich 
beeinträchtigt, ist nur dann zulässig, wenn der Reiseveranstalter keine zumutbare Abhilfe leistet, nachdem der Kunde hierfü r eine 
angemessene Frist gesetzt hat. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist, vom Reiseveranstalter verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kü ndigung durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt ist. Er schuldet dem 
Reiseveranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen fü r 
ihn von Interesse waren. 
 
IX. Beschrä nkung der Haftung  
Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters fü r Schäden, die nicht körperliche Schäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigefü hrt wird oder soweit der 
Reiseveranstalter fü r einen dem Kunden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
ist.  
Fü r alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprü che aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Sachschäden bis 4.100 Euro, ü bersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist 
die Haftung fü r Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Reisenden und Reise. 
Der Reiseveranstalter haftet nicht fü r Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z. B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrü cklich 
als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. 
Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler 
Ü bereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind. ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 
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Kommt der Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtfü hrers zu, so regelt sich die Haftung nach den einschlägigen 
Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara 
und anderen. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtfü hrers bei Tod oder Körperverletzung sowie fü r 
Verluste oder Beschädigung von Gepäck.  
 
X. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Er ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverz ü glich der 
örtlichen Agentur oder der Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, fü r Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. 
Unterläß t der Kunde schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Schäden am Reisegepäck 
mü ssen zur Wahrnehmung von  Ansprü chen sofort bei der Feststellung dem Beförderungsunternehmen angezeigt werden. 
 
XI. Ausschluss von Ansprüchen und Verjä hrung  
Ansprü che wegen nicht vertragsgemäß er Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich 
vorgesehener Beendigung der Reise gegenü ber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende 
Ansprü che geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Anspr ü che des Reisenden 
nach dem § § 651c bis 651 f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte.  
 
XII. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen  
Der Reiseveranstalter steht dafü r ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, ü ber Bestimmungen von Pass, 
Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren evtl. Ä nderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Fü r Angehörige anderer Staaten 
gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Der Reiseveranstalter haftet nicht fü r die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 
denn, dass der Reiseveranstalter die Verzögerung zu vertreten hat. Der Reisende ist fü r die Einhaltung aller fü r die Durchfü hrung der 
Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rü cktrittskosten, die aus der 
Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder 
Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind. 
 
XIII. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.  
 
XIV. Sonstiges 
Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten einverstanden.  
 
XV. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Fü r Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der 
Wohnsitz des Reisenden maß gebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des 
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der 
Sitz des Reiseveranstalters maß gebend. Gerichtsstand der Reisevermittlung Sigl ist Marktoberdorf. 
 
Stand Dezember 2003 


